
Größe und Grenzen der Bauvorschriften
Erstveröffentlichung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 7. Juni 2019

Text: Professor Florian Musso

E s mehren sich Beschwerden, ausu-
fernde Normen und Vorschriften
verteuerten das Bauen unnötig. Im-
mer öfter werden diese als übertrie-

ben, unsinnig oder überflüssig empfunden. Im
Prinzip haben Grenzwerte und Normen durch-
aus einen Sinn. Sie sollen dem Schutz der
meist nicht mit der Materie vertrauten Nutzer
gegen das Ermessen oder die Unkenntnis von
Planern oder Verkäufern dienen, sie bilden ei-
ne gemeinsame Basis zur besseren Definition
eines zu erwartenden Standards. Nur bei fest-
gelegten Leistungen ist Konkurrenz über den
Preis möglich. Auch bei politischen Zielset-
zungen im Interesse der Allgemeinheit wie Si-
cherheit, Gesundheit, Energieeffizienz oder
Inklusion von Behinderten kommen Grenzwer-
te und Vorschriften zur Anwendung. Sie set-
zen benchmarks, auf die sich eine Gesellschaft
hin entwickelt. Dem erwarteten Nutzen stehen
allerdings gewichtige Nachteile gegenüber.
Bauten werden teurer, komplizierter und

schwieriger zu unterhalten. Mieten, Baupreise
und Lebenszykluskosten steigen. Der Ent-
scheidungsspielraum beim Bauen wird redu-
ziert, auch gerichtlich durchsetzbare Ansprü-
che an den Bau nehmen zu. Möglichkeiten,
Ziele mit weniger Aufwand zu erreichen, wer-
den ausgeschlossen.

Wo genau die Grenzwerte anzunehmen
sind, ist eine Frage von Empirie und Ermessen,
aber auch erfolgreicher Lobbyarbeit. Gelingt
es den Herstellern von Rauchmeldern diese
gesetzlich vorzuschreiben, vervielfacht sich ihr
potenzieller Markt. Eine zusätzlich empfohle-
ne Schutz-Schicht hier oder da entspricht Mil-
lionen von Quadratmetern Folie. Schärfere
Grenzwerte für den Wärmeverlust von Fassa-
den führen zu Milliardenausgaben für schlecht
alternde Dämmungen. Besonders betroffen
sind ältere Bauten, die nicht mehr den gelten-
den Normen entsprechen. Bestandsschutz
kann mühelos durch übergeordnete Sicher-
heits-, Gesundheits- oder Klimaschutzerwä-
gungen ausgehebelt werden. Aber was zählt
Eigentum gegenüber Menschenleben oder
dem Weltklima?

Hier wird deutlich, wie leicht es ist in Extre-
mismus zu verfallen. Brandgefahr – nur ein
einziges gerettetes Menschenleben – rechtfer-
tigt Milliardenausgaben. Jede Unterschreitung
der Leuchtdichte, jede Undichtigkeit der Fas-
sade, jeder Kunststoffdübel, jeder nicht funk-
tionierende Rauchabzug und jeder gefährdete
Nachtfalter können eine Milliarden-Baustelle
um Jahre verzögern. Welcher Beamte wollte
auch nur das kleinste Risiko eingehen, durch
Auslegung eines Ermessensspielraums für
Sachschäden, eine Verminderung der Arten-
vielfalt oder gar Menschenleben verantwort-
lich zu sein? Und wollen Planer auf Mehrein-
nahmen in Form von durch die Erhöhung der
Gesamtbausumme steigenden Honoraren ver-
zichten und dann auch noch ein Haftungsrisi-
ko beim Normenverstoß eingehen?

Daher sind Benennung und Begründung
der Ziele, Abwägung möglicher Alternativen

und Risiken sowie stetige Kontrolle des Erfolgs
nötig. Besteht Todesgefahr wenn sich das
nächste Treppenhaus in 36 statt 35 Meter Dis-
tanz vom weitest entfernten Punkt im Gebäu-
de befindet? Müssen alle Gebirgswanderwege
und Kaimauern wegen Absturzgefahr mit vor-
schriftsmäßigen Geländern versehen werden?
In einigen Bereichen sind Grenzwerte die na-
heliegende Lösung. An Balkonen und Treppen
entspricht ein ausreichend hohes Geländer
dem gesunden Menschenverstand, auch wenn
Verstand als gesund zu bezeichnen gern mit
Euthanasie in Verbindung gebracht wird. Es
liegt im Rahmen des einfach Möglichen und
ermöglicht eine Minimierung der Fläche. Ab-
solute Sicherheit wird es jedoch nicht geben
können. Führt ein höheres Geländer zu sinken-
den Unfallzahlen? Wie viel Vorsicht ist selbst-
verständlich und auch angemessen?

In nicht direkt sicherheitsrelevanten Berei-
chen sind Anreize, Skalen oder Richtwerte
besser als Grenzwerte. Bei Neuem sind schär-
fere Regeln möglich als im Bestand. Abwei-
chen im Sinne des zugrundeliegenden Ziels
sollten möglich sein. Kosten müssen eine Rol-
le spielen, der Grenzwertnutzen muss Berück-
sichtigung finden. EDV ermöglicht auch eine
bessere Erfolgskontrolle. Durch Grenzwerte
wird oft das Ziel aus den Augen verloren. Wie
die gesteckten Ziele erreicht und vorhandene
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Mittel eingesetzt werden, sollte offen sein.
Ist eine Treppe nicht durch ein vorschrifts-

mäßiges Geländer gesichert, wird Verantwor-
tung geweckt. Die Vorschrift schafft Sicher-
heit, schläfert aber auch ein. Das Verschwin-
den des Ermessens geht einher mit dem
Verschwinden der Verantwortung, die nie-
mand übernimmt und keiner übernehmen
darf. Verantwortung Einzelner wird zum
Schutz der Allgemeinheit eliminiert. Dynami-
sche Märkte und Internationalisierung führen
zu sich weiter entwickelnden Vorschriften. Zu-
nehmend werden Spezialisten benötigt, um ih-
nen gerecht zu werden: Umwelt, Brandschutz,

Bauphysik und Baustellenorganisation. Der
Ausdifferenzierung in einer entwickelten Ge-
sellschaft steht die Sehnsucht nach Einfachheit
und Selbstverständlichkeit gegenüber. Wie ist
es möglich, von etwas Erreichtem zu einem
einfacheren Zustand zurückzukehren?

Der Grenzwert verwandelt ein Abwägungs-
problem in ein digitales. Nicht wie ein Ziel am
besten und einfachsten erreicht werden kann,
ist die Frage, sondern ob der vordefinierte
Wert erreicht wird. Auch wenn sie Grenzwerte
übererfüllen, sind der 300 PS Hybrid-SUV und
energieautarke Einfamilienhäuser in der Vor-
stadt eher das Problem als die Lösung. Grenz-

werte sind vor allem dann zu prüfen, wenn
kommerzielle Interessen im Spiel sind (immer).
Folgekosten müssen benannt und dem erwar-
teten Nutzen gegenübergestellt werden. Stän-
dige Erfolgskontrolle, zumindest bei Verschär-
fungen aller Art, erleichtert die Beseitigung
von Überflüssigem und Konzentration auf das
Wesentliche. Anreize sind besser als Verbote.
Oft sinnvoller ist eine politische Prioritätenset-
zung über den Preis, ein Wettbewerb für Spar-
samkeit der Methoden an Stelle von Aus-
schließlichkeit. Wichtig ist immer: Ziele müs-
sen eindeutig und allgemein genug definiert
werden. ppp

Update Kammer
Veranstaltungen in Würzburg,
Dillingen, Memmingen

Text: Fabian Blomeyer

D ie lauen Sommerabende haben wir
genutzt, Mitgliedern in der Region
aktuelle Themen vorzustellen und
gemeinsam zu diskutieren. Rund

70 Kolleginnen und Kollegen suchten bislang
den direkten Austausch mit ihrem Vorstands-
kooperator und dem Hauptamt von der Ge-
schäftsstelle. Wichtigstes Thema war dabei
natürlich die Entscheidung des EuGH zu den
Mindest- und Höchstsätzen der HOAI, die nun
nicht mehr verbindlich sind. Insbesondere aus
den Reihen der Teilnehmer kam der dringen-
de Appell, sich jetzt nicht auf einen Bieter-
wettkampf einzulassen, der allein darauf aus-
gerichtet ist, mit einem günstigsten Preis an
Aufträge zu gelangen. Dieses Verhalten wäre
geschäftsschädigend, weil unwirtschaftlich.
Zudem würde es ein fatales Signal an die Auf-
traggeberseite senden. Gute Qualität könne
eben nicht zu einem billigem Preis verlangt
und angeboten werden.

Die weiteren Themen ergaben sich aus den
unterschiedlichen Schwerpunkten der Vor-
standskooperatoren. In Würzburg wurde ge-
meinsam mit Klaus Neisser über die Einfüh-
rung von Fachregistern diskutiert. Eine damit
verbundene Ausweisung von spezifischen
Fachkenntnissen wird durchaus kritisch beur-

teilt. Damit werde dem generalistischen An-
spruch des Berufsstands nicht mehr entspro-
chen. Eine Entscheidung ist hierzu noch nicht
getroffen, die Bedenken werden in die weite-
ren Diskussionen einfließen.

In Dillingen standen Vergabethemen im
Fokus: John Höpfner stellte die Arbeitsergeb-
nisse der Projektgruppe „Rechtsschutz für
Teilnehmer in VgV-Verfahren“ vor. Zum einen
warb er mit dem Merkblatt „Best practice“ für
faire Eignungskriterien. Zum anderen sei es
erforderlich, unzulässige Vergabebedingun-
gen auch tatsächlich zu rügen und strittige
Rechtsfragen vor den Vergabekammern klä-
ren zu lassen.

Der Vorstandskooperator für Schwaben,
Dr. Jörg Heiler, stellte die Beiträge der Kam-
mer zur aktuellen Diskussion um das Flä-
chensparen vor. Auch durch den Druck der
Kammer sind in dem jüngst vorgelegten Ent-
wurf des Landesplanungsgesetzes substanti-
elle Fortschritte enthalten. Ziel sei es nun-
mehr, verbindliche „flankierende“ Maßnahmen

(Flächenmanagementtool, Leerstandsmana-
gement, Folgekostenberechnung, Modellre-
gionen als Stresstest) einzufordern, die es den
Kommunen ermöglichen werden, eine Richt-
größe für den Flächenverbrauch eigenverant-
wortlich zu erreichen. Vielen herzlichen Dank
an Katrin Hansmann und Rainer Schlientz, die
für die Treffpunkte Unterfranken und
Schwaben die Veranstaltungen organisiert ha-
ben.

Das nächste „Update Kammer“ findet am
11.09.2019 in Nürnberg „Auf AEG“ statt. Auf
Einladung des Treffpunkts Oberfranken/Mit-
telfranken werden die 1. Vizepräsidentin Ma-
rion Resch-Heckel und Fabian Blomeyer u. a.
die Baukultur in den Regionen, die Stärkung
der ehrenamtlichen Arbeit, Strategien zum
Flächensparen und den Landesdenkmalrat an-
sprechen. Der Termin für die Veranstaltung in
der Oberpfalz mit Vizepräsident Beer steht
noch nicht fest. Wir informieren über unsere
Newsletter und Facebook.
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